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Digitale Beilage

Veröffentlichen Sie die Beilage aus der Tageszeitung online,
1 Woche für 200,- EUR (Bei Buchung über Agentur abzüglich 15% AE.)

Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren. Inklusive Zugriffe über mobile optimierte Websites.

Kontakt

Servicenummer 0641 9504-3553
E-Mail online-sales@wv-zgz.de

Ergebnisse der AGOF digital facts 2016-07 für die Zeitungsgr. Zentralhessen

 Unique User der ZGZ

 absolut (Tsd.) in %

Basis  279 100%

Geschlecht Männer 139 50%

 Frauen 140 50%

Altersgruppen 14–29 Jahre 87 31%

 30–49 Jahre 130 46%

 50–69 Jahre 55 20%

 70 Jahre und älter 8 3%

Haushalts-Netto- bis unter 1.000 Euro 33 12%

Einkommen 1.000 bis unter 2.000 Euro 58 21%

 2.000 bis unter 3.000 Euro 69 25%

 3.000 Euro und mehr 119 43%

Reichweite Tageszeitung

170.000 Leser
(Leser im ZGZ-Verbreitungsgebiet,
deutschsprachige Bevölkerung
ab 14 Jahren lt. MA 2016)

Reichweite Online-Dienste

280.000 Unique User/Monat
(deutschsprachige Bevölkerung
ab 14 Jahren lt. AGOF internet
facts 2016-07)

Crossmediale Werbung steigert Reichweite und Frequenz

Profitieren Sie von unseren attraktiven Online-Angeboten.
Steigern Sie Ihre Reichweite, erschließen Sie neue Zielgruppen
und präsentieren Sie sich in einem innovativen Medium

Für weitere Buchungsbedingungen und Werbemöglichkeiten kontaktieren Sie uns gerne!

Online-Werbung ZGZ
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Erfolgreich online werben
Nutzen Sie unsere Reichweiten!

Unsere Websites bieten rund um die Uhr aktuelle Nachrichten und Informationen aus ganz Südhessen. 
Ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, Freizeit oder Lokales: unsere Nutzer werden schnell und umfassend 
über die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe informiert. Bilder und Videos runden – neben 
Facebook und Twitter – das multimediale Informationsangebot ab.

Nutzen Sie diese Reichweite für Ihre Werbung.

Sie erreichen damit auch viele Menschen, die keine Zeitungsleser sind. Mit einem Schwerpunkt in der 
Altersgruppe 20 bis 49 Jahre bilden unsere Nutzer eine attraktive Zielgruppe.

Buchbar auf allen Online-Diensten der Zeitungsgruppe Zentralhessen.

Buchung des Werbeformates Flip Ad nur auf der Startseite möglich.

Online-Werbung ZGZ
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Screenshot www.giessener-anzeiger.de, gekürzt und bearbeitet
Die Platzierung der Werbemittel kann je nach Endgerät (PC, Tablet) variieren

Spezifikation - Onlinewerbung

Format jpg- oder gif-Datei für statische Bilder animierte gif-Datei für bewegte Bilder swf-Datei
 für fließende Bilder (bitte fordern Sie hierzu die technischen Spezifikationen für Flash
 an) maximale Dateigröße: 40 KB

Anlieferung Mindestens 2 Werktage vor Erscheinungstermin per E-Mail an online-sales@wv-zgz.de
 (unbedingt Name des Auftraggebers eintragen)

Werbeformat „mobile“ TKP* Grundpreise TKP* Ortspreise

Mobile Content Ad 32,50 27,50
Flip Ad 50,– 42,50

Mobile Werbung
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Belegungsbereich   Super-Banner  Billboard  Skyscraper  Rectangle  Content-Banner 
  728 x 90 px 800 x 800 px 160 x 600 px 300 x 250 px 728 x 90 px

Alle Portale der Zeitungsgruppe Zentralhessen TKP* 20,– TKP* 32,50 TKP* 20,– TKP* 32,50 TKP* 17,50

www.giessener-anzeiger.de Startseite Belegung nicht mögl. Belegung nicht mögl. Belegung nicht mögl. 120 tsd. PIs** 120 tsd. PIs** 
 Lokales 355 tsd. PIs** 355 tsd. PIs** 355 tsd. PIs** 355 tsd. PIs** 355 tsd. PIs** 
 Sport 90 tsd. PIs** 90 tsd. PIs** 90 tsd. PIs** 90 tsd. PIs** 90 tsd. PIs**

www.kreis-anzeiger.de Startseite Belegung nicht mögl. Belegung nicht mögl. Belegung nicht mögl. 41 tsd. PIs** 41 tsd. PIs** 
 Lokales 189 tsd. PIs** 189 tsd. PIs** 189 tsd. PIs** 189 tsd. PIs** 189 tsd. PIs** 
 Sport 25 tsd. PIs** 25 tsd. PIs** 25 tsd. PIs** 25 tsd. PIs** 25 tsd. PIs**

www.oberhessische-zeitung.de Startseite Belegung nicht mögl. Belegung nicht mögl. Belegung nicht mögl. 26 tsd. PIs** 26 tsd. PIs** 
 Lokales 100 tsd. PIs** 100 tsd. PIs** 100 tsd. PIs** 100 tsd. PIs** 100 tsd. PIs** 
 Sport 31 tsd. PIs** 31 tsd. PIs** 31 tsd. PIs** 31 tsd. PIs** 31 tsd. PIs**

www.lauterbacher-anzeiger.de Startseite Belegung nicht mögl. Belegung nicht mögl. Belegung nicht mögl. 20 tsd. PIs** 20 tsd. PIs** 
 Lokales 73 tsd. PIs** 73 tsd. PIs** 73 tsd. PIs** 73 tsd. PIs** 73 tsd. PIs** 
 Sport 22 tsd. PIs** 22 tsd. PIs** 22 tsd. PIs** 22 tsd. PIs** 22 tsd. PIs**

www.usinger-anzeiger.de Startseite Belegung nicht mögl. Belegung nicht mögl. Belegung nicht mögl. 32 tsd. PIs** 32 tsd. PIs** 
 Lokales 97 tsd. PIs** 97 tsd. PIs** 97 tsd. PIs** 97 tsd. PIs** 97 tsd. PIs** 
 Sport 43 tsd. PIs** 43 tsd. PIs** 43 tsd. PIs** 43 tsd. PIs** 43 tsd. PIs**

Belegungsbereich  Super-Banner Rectangle Rectangle groß Content-Banner 
  448 x 60 px 290 x 80 px 290 x 160 px 468 x 60 px

www.maz-verlag.de Startseite 95,– / Woche 80,– / Woche 150,– / Woche 100,– / Woche 
 Unterseite, beliebig 65,– / Woche 55,– / Woche 100,– / Woche 70,– / Woche

1 2 3 4 5

* TKP = Tausender Kontakt Preis
** durchschnittliche monatliche Reichweite lt. IVW 2016
Alle o.g. Preise zzgl. MwSt. Rabattierungen für längere Buchungszeiträume nach Absprache.
Bei Buchung über Agentur abzüglich 15% AE.

Kontakt

Servicenummer 0641 9504-3553 
E-Mail online-sales@wv-zgz.de

Online-Werbung ZGZ
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Geschäftsbedingungen

Mit Erteilung des Anzeigenauftrags erkennt der Auftraggeber die Preisliste und die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen an. Weichen Auftrag oder die vom Auftraggeber zugrunde gelegten Bedingungen von den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab, so gelten die Bedingungen der Werbevermarktung Zentralhessen 
GmbH (nachstehend Verlag genannt), wenn nicht der Auftraggeber binnen 6 Tagen seit Auftragsbestäti-
gung durch den Verlag schriftlich widerspricht.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen.

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über 
die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in 
einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. 
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb 
der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genann-
ten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag-
geber unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten den Unterschied zwischen dem gewährten und dem 
der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten.

Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages be-
ruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Textmillimeterzeilen dem Preis entsprechend in An-
zeigenmillimeter umgerechnet.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen 
so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden 
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweili-
gen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere An-
zeigen angrenzen.

Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als 
solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
– und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder 
behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt 
auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden.

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 

bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.

Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen 
ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert 
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität 
im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages.

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und un-
erlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzan-
sprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Scha-
dens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt.

Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit 
von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässig-
keit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts 
beschränkt.

Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach 
Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auttraggeber trägt die Verantwor-
tung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrektu-
ren, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche tatsäch-
liche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage 
nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersicht-
lichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine 
andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden 
nach der Preisliste gewährt.

Soweit eine Zahlung mittels SEPA-Lastschrift vereinbart wurde, gilt Folgendes: Der bevorstehende Last-
schrifteinzug wird bis spätestens 1 (einen) Kalendertag vor Fälligkeit der Lastschrift vorab angekündigt 
(Vorabinformation/Prenotification). Der abgebuchte Betrag kann im Einzelfall von dem in der einzelnen 
Abrechnung bzw. in der einzelnen Vorabinformation mitgeteilten Betrag abweichen, wenn mehrere Ab-
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Geschäftsbedingungen

rechnungen das gleiche Fälligkeitsdatum haben. In diesem Fall wird zum Fälligkeitsdatum der Gesamtbe-
trag (=Summe aus den Abrechnungen) eingezogen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für ausreichende 
Deckung auf dem Konto zu sorgen und sicherzustellen, dass die fälligen Beträge eingezogen werden kön-
nen. Diese Verpflichtung besteht auch dann, soweit dem Auftraggeber im Einzelfall eine Vorabinformation 
nicht oder nicht rechtzeitig zugehen sollte.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.

Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, 
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Aus-
gleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des 
Anzeigenautrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung 
des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber ge-
wünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der 
Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf 
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden 
Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – 
wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls 
die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. 
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie bei einer 
Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v. H., bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v. H., bei einer 
Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H., bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren 5 v. H. beträgt. 
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem 
Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erschei-
nen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote 
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden 
nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.

Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht 
abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet 
zu sein.

Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote 
anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 
überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausge-

schlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch 
ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/
Kosten übernimmt.

19. Der Auftraggeber haftet dafür, dass der Inhalt seiner Anzeige nicht gegen gesetzliche Bestimmungen 
oder sonstige Verordnungen verstößt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und 
die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem 
Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung 
des Auftrags, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Erscheinen sistierte Anzeigen, 
so stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen den Verlag zu.

20. Bei Ziffernanzeigen wahrt der Verlag grundsätzlich das Chiffregeheimnis, es sei denn, dass dazu be-
fugte Behörden Auskunft verlangen. Schadensersatzansprüche wegen Verlustes oder verzögerter Übersen-
dung von Zuschriften auf Ziffernanzeigen sind ausgeschlossen. Zuschriften auf Ziffernanzeigen, die später 
als 6 Wochen nach Erscheinen der Anzeige eintreffen, werden nicht mehr weitergegeben.

21. Der Ausschluss von Mitbewerbern ist grundsätzlich nicht möglich.

22. Die Formulierung des Beilagenhinweises bleibt in das Ermessen des Verlages gestellt. Sollte ein Beila-
genhinweis irrtümlich unterbleiben, so entsteht kein Anspruch auf Rechnungsminderung. Mehrere inein-
andergelegte Beilagen werden einzeln berechnet. Ein Anspruch auf Minderung oder Schadensersatz ent-
fällt, wenn bei der Zustellung Beilagen aus der Zeitung herausfallen. Sofern für Beilagen ein zusätzliches 
Falzen erforderlich wird, wird dieses gesondert berechnet.

23. Die Vertragsdaten werden in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert, aufgrund der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen auch über den Zeitpunkt der Vertragserfüllung hinaus. Der Verlag wird alle Informa-
tionen, Geschäftsvorgänge und Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung bekannt 
werden oder als vertraulich bezeichnet werden, vertraulich behandeln, es sei denn, sie sind bereits auf 
andere Weise allgemein bekannt geworden. Die Weitergabe an zur Vertraulichkeit verpflichtete Unter-
auftraggeber ist gestattet.

Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, erbringt der Verlag diese Leistung durch auf das 
Datengeheimnis gem. § 5 BDSG und sonstige datenschutzrechtliche Vorschriften verpflichtete Mitarbeiter 
und ggfs. Unterauftragnehmer. Der Verlag wird die erlangten Daten ausschließlich für die Zwecke der 
Leistungserbringung verarbeiten.

24. Konzernrabatt wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten Zusammenschlüssen gewährt. Keine An-
wendung findet er z. B. beim Zusammenschluss verschiedener selbstständiger hoheitlicher Organisationen 
oder bei Zusammenschlüssen, bei denen Körperschaften des öffentlichen Rechts beteiligt sind. Für die 
Anwendung eines Konzernrabattes auf Tochtergesellschaften ist ein schriftlicher Nachweis einer mehr als 
50-%igen Kapitalbeteiligung erforderlich.

25. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die 
Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

26. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen wird als Gerichtsstand Gießen vereinbart.
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Gießener Anzeiger
Am Urnenfeld 12 · 35396 Gießen 
Telefon 0641 9504-3517 
Telefax 0641 9504-3555 
anzeigen@giessener-anzeiger.de
www.giessener-anzeiger.de

Kreis-Anzeiger  
Sonntag-Anzeiger · Tipp
Zeppelinstraße 11 · 63667 Nidda 
Telefon 06043 502-70 
Telefax 06043 502-40 
anzeigen@kreis-anzeiger.de

Großendorf 1 · 63654 Büdingen 
Telefon 06042 9549-21 
Telefax 06042 9549-20 
anzeigen.buedingen@kreis-anzeiger.de
www.kreis-anzeiger.de

Usinger Anzeiger 
Usinger Anzeigenblatt · Camberger Anzeiger
Am Riedborn 20−22 · 61250 Usingen 
Telefon 06081 105-0 
Telefax 06081 105-100 
anzeigen@usinger-anzeiger.de
www.usinger-anzeiger.de

Oberhessische Zeitung 
OZ-Extra · Oberhessen Kurier
Am Kreuz 10 · 36304 Alsfeld 
Telefon 06631 9669-0 
Telefax 06631 9669-23 
anzeigen@oberhessische-zeitung.de
www.oberhessische-zeitung.de

Lauterbacher Anzeiger 
Oberhessen Kurier
Cent 9 · 36341 Lauterbach 
Telefon 06641 6466-0 
Telefax 06641 6466-64 
anzeigen@lauterbacher-anzeiger.de
www.lauterbacher-anzeiger.de

Der Bergwinkel Wochen-Bote
Barbarossastraße 5 · 63552 Gelnhausen 
Telefon 06051 78803788 
Telefax 06051 78803700 
anzeigen@wochen-bote.de
www.wochen-bote.de

Verlagsvertretungen

NIELSEN I 
HaWei media crew GmbH
Goldbekplatz 3 
22303 Hamburg 
Telefon 040 63689227 
Telefax 040 63689229 
info@hawei-media-crew.de 
www.hawei-media-crew.de

NIELSEN II 
Verlags-Medien-Service 
Egberts und Goralczyk OHG
Weinsbergstraße 190 · 50825 Köln 
Telefon 0221 709043-0 
Telefax 0221 709043-10 
info@zeitungsteam-koeln.de 
www.zeitungsteam-koeln.de

NIELSEN III a 
Verlagsbüro Krimmer
Am Lindenbaum 24 · 60433 Frankfurt 
Telefon 069 530908-0 
Telefax 069 530908-50 
frankfurt@krimmer.com 
www.krimmer.com

NIELSEN III b + IV 
Verlagsbüro Süd · Glauner & Partner GmbH
Dachauer Straße 37a · 85232 Bergkirchen-Feldgeding 
Telefon 08131 37660-0 
Telefax 08131 37660-25 
info@vbs-feldgeding.de 
www.verlagsbuero-sued.de

Anschriften


